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Erste Durchführungsbestimmung 
zur Wildschadenverordnung

vom 28. April 1977

Auf Grund des § 9 Abs. 3 der Wildschadenverordnung vom 
28. April 1977 (GBl. I Nr. 16 S. 172) wird im Einvernehmen 
mit den Leitern der zuständigen zentralen Staatsorgane fol
gendes bestimmt:

Zu § 5 der Verordnung:

§ 1

(1) Sind landwirtschaftliche oder gärtnerische Erzeugnisse 
vor der Ernte beschädigt worden und läßt sich der Umfang 
des Schadens erst zur Zeit der Ernte feststellen, so gilt der 
Umfang des Wildschadens, wie er zum Zeitpunkt der Ernte 
festgestellt wird. Vom vorgesehenen Beginn der Erntearbei
ten ist der Vorsitzende der zuständigen Wildschadenkommis
sion durch den Nutzungsberechtigten mindestens 3 Tage vor
her zu informieren. 2

(2) Wird auf der geschädigten Fläche eine Ersatzbestellung 
vorgenommen, ist der bis zum Schadenereignis benötigte 
Arbeitsaufwand und der Wert des verwendeten Saat- und 
Pflanzgutes sowie der Herbizide, Düngemittel u. ä. zu erset

zen. In diesem Falle besteht kein weitergehender Anspruch 
des Nutzungsberechtigten.

(3) Der zu ersetzende Wildschaden ermäßigt sich um den 
Betrag, den der Nutzungsberechtigte aus der Verwertung be
schädigter Erzeugnisse oder aus einer anderweitigen Nutzung 
der beschädigten Erzeugnisse erzielt oder hätte erzielen kön
nen.

§ 2

(1) Der Ersatz des Wildschadens auf landwirtschaftlich und 
gärtnerisch genutzten Flächen, in geschlossenen Obstanlagen 
sozialistischer Betriebe sowie an Schutzpflanzungen ist durch 
Zahlung eines Geldbetrages an den Nutzungsberechtigten zu 
leisten.

(2) Die Höhe des zu ersetzenden Wildschadens wird be
stimmt nach den für das laufende Erntejahr geltenden Er
zeugerpreisen; bei Obst und Gemüse nach Erzeugerpreisen 
plus Vertragszuschlägen. Bei Wildschaden an landwirtschaft
lichen Erzeugnissen, für die keine Erzeugerpreise bestehen, 
ist das jeweilige Erzeugnis auf Getreideeinheiten umzurech
nen und mit dem geltenden Erzeugerpreis für die in dem 
betreffenden Anbaugebiet vorherrschende Getreideart zu be
rechnen. Zum Wildschaden in geschlossenen Obstanlagen 
sozialistischer Betriebe rechnen bei Erdbeeren der Ertrags
ausfall und der Schaden an Pflanzen, bei Strauchbeerenobst


